
Ausscheiden von Vertretern und Berufung von Ersatzpersonen des Kreistages
des Landkreises Oberhavel

– gemäß § 60 Absatz 3 in Verbindung mit § 59 Absatz 1 Nr. 1 und § 51 des
Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) –

Herr Gunnar Berndt hat mit Schreiben vom 1. Juli 2021 mitgeteilt, dass er sein
Mandat als gewähltes Mitglied des Kreistages zum 31. Juli 2021 niederlegt. Verliert
ein Vertreter seinen Sitz, so geht der Sitz auf die in der Reihenfolge erste
Ersatzperson des Wahlvorschlages über, auf dem der Ausgeschiedene gewählt
worden ist.

Entsprechend dem Wahlergebnis vom 26. Mai 2019 ist Herr Tim Zimmermann im
Wahlkreis 3 – gemäß § 60 Abs. 3 BbgKWahlG – die nächste Ersatzperson des
Wahlvorschlages der Alternativen für Deutschland, auf dem Herr Gunnar Berndt
(bzw. ursprünglich Herr Sascha Schiwek) gewählt worden ist.

Herr Tim Zimmermann hat bis zum Ablauf der gesetzten Frist keine Erklärung
abgegeben. Die Wahl gilt mit dem Beginn des folgenden Tages als angenommen.
Ein gewählter Bewerber erwirbt die Mitgliedschaft in der Vertretung ab dem
Zeitpunkt, an dem seine Wahl als angenommen gilt, jedoch im Falle der Berufung als
Ersatzperson für einen ausgeschiedenen Vertreter nicht vor dessen Ausscheiden.

Die Wahl zum Vertreter des Kreistages gilt zum 17. Juli 2021 als angenommen.
Herr Tim Zimmermann erwirbt die Mitgliedschaft zum Vertreter des Kreistages ab
dem 1. August 2021.

Oranienburg, den 20. Juli 2021

gez.
Repke
stellvertretender Kreiswahlleiter


